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Unser aktuelles Interview

Foto:
Müller, Halle

Prof. Dr. I.A. Asowkin, Sektorenleiter im Institut für 
Staat und Recht der Akademie der Wissenschaften der 
UdSSR, referierte am 2. November 1977 aus Anlaß der 
475-Jahr-Feier der Martin-Luther-Universität Halle- 
Wittenberg in Halle über die neue Verfassung der 
UdSSR. Im Anschluß daran fand unser Bezirkskor
respondent Manfred Boese Gelegenheit zu einem kur
zen Interview.

Genosse Professor, welche Kompetenzen räumt die Ver
fassung den örtlichen Staats- und Verwaltungsorganen 
ein? Worin liegt die Weiterentwicklung gegenüber dem 
bisherigen Rechtszustand?

Die Verfassung hebt hervor, daß das Volk durch die 
Sowjets der Volksdeputierten die Staatsmacht ausübt 
(Art. 2). Die örtlichen Sowjets sind nicht nur Bestandteile 
des einheitlichen Systems der staatlichen Machtorgane 
(Art. 89) — sie sind die Stütze der Staatsmacht. Heute 
gibt es in unserem Lande über 50 000 örtliche Sowjets mit 
über 2 Millionen Deputierten. Sie stützen sich bei ihrer 
Arbeit auf die Hilfe von mehr als 30 Millionen Mitglie
der gesellschaftlicher Aktive. Die örtlichen Sowjets und 
ihre Exekutivkomitees stehen der Bevölkerung näher als 
andere Organe. Sie kennen die Anliegen der Bürger und 
sind in der Lage, schnell darauf zu reagieren.

Die örtlichen Sowjets entscheiden alle Fragen von ört
licher Bedeutung, verwirklichen die Beschlüsse der über
geordneten staatlichen Organe, leiten die Tätigkeit der 
nachgeordneten Sowjets der Volksdeputierten, wirken an 
der Beratung von Fragen mit, die von Republik- und 
Unionsbedeutung sind, und unterbreiten ihre Vorschläge 
dazu (Art. 146). Sie leiten auf ihrem Territorium den 
staatlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Auf
bau; sie bestätigen die Pläne für die ökonomische und 
soziale Entwicklung sowie den örtlichen Haushalt; sie 
leiten die Tätigkeit der ihnen unterstehenden Organe, Be
triebe, Einrichtungen und Organisationen; sie sichern die 
Einhaltung der Gesetze, den Schutz der staatlichen und 
öffentlichen Ordnung sowie der Rechte der Bürger.

In Weiterentwicklung der früheren Verfassung wurden 
neue Bestimmungen formuliert, die den gegenwärtigen 
Möglichkeiten der örtlichen Sowjets und ihrer Exekutiv
komitees entsprechen. Besondere Aufmerksamkeit wurde 
den Vollmachten gewidmet, die mit der Sicherung der 
komplexen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des 
Territoriums, für das sie zuständig sind, Zusammenhängen. 
Die örtlichen Sowjets kontrollieren jetzt im Rahmen ihrer 
Kompetenzen die Einhaltung der Gesetze durch Betriebe, 
Einrichtungen und Organisationen auf ihrem Territorium; 
sie koordinieren und kontrollieren deren Tätigkeit hin

sichtlich der Bodennutzung, des Naturschutzes, des Bau
wesens, der Nutzung des Arbeitsvermögens, der Konsum
güterproduktion, der sozialen und kulturellen Betreuung 
sowie der Dienstleistungen und anderer Dienste für die 
Bevölkerung (Art. 147).

Worin kommt das Prinzip der Verantwortung und 
Rechenschaftspflicht der örtlichen Sowjets und ihrer Or
gane sowie der Volksdeputierten zum Ausdruck? Wie wird 
dieses Prinzip praktisch verwirklicht?

Das Prinzip der Verantwortung vor dem Volk, die Rechen
schaftslegung vor dem Volk, war und bleibt eines der 
wichtigsten Kennzeichen für die sozialistische Demokratie 
(Art. 3 und 94). Die Sowjets und die von ihnen zu bilden
den Organe sind verpflichtet, die Bevölkerung systema
tisch über ihre Arbeit und die gefaßten Beschlüsse zu 
informieren. Nach Art. 107 der Verfassung ist jeder Depu
tierte verpflichtet, nicht nur vor den Wählern, sondern 
auch vor den Kollektiven und gesellschaftlichen Organisa
tionen Rechenschaft über seine Arbeit und die Arbeit des 
Sowjets abzulegen. Art. 149 der Verfassung verpflichtet 
die Exekutivkomitees, mindestens einmal im Jahr vor den 
Sowjets, die sie gewählt haben, sowie in Versammlungen 
von Arbeitskollektiven und in Wohngebieten Rechenschaft 
abzulegen.

96,6 Prozent der Deputierten der Sowjets haben 1976 
mehrmals Rechenschaft über ihre Arbeit und die Arbeit 
des entsprechenden örtlichen Sowjets abgelegt. Dazu fan
den etwa 3,5 Millionen Versammlungen statt, an denen 
über 180 Millionen Bürger teilnahmen. In demselben Jahr 
legten 50 300 Exekutivkomitees Rechenschaft vor den So
wjets ab und 50 400 Exekutivkomitees (= 99,6 Prozent) in 
Versammlungen der Bürger und der Arbeitskollektive. 
Nach den Berichten der Exekutivkomitees wurden 
328 000 Versammlungen durchgeführt, an denen über 
54 Millionen Bürger teilnahmen. Außerdem fanden über 
100 000 Versammlungen statt, auf denen 47 500 (= 93,9 Pro
zent) der Abteilungen und Verwaltungen der Exekutiv
komitees der Sowjets Rechenschaft ablegten. An diesen 
Versammlungen haben über 18 Millionen Bürger teilge
nommen. Das ist ein deutlicher Beweis für die politische 
Aktivität der Bürger!

Wie arbeiten die örtlichen Sowjets und ihre Exekutiv
komitees mit den Volksgerichten und den Staatsanwälten 
der Rayons (der Städte) zusammen?

Verfassung und spezielle Gesetze legen gemeinsame Auf
gaben fest. Dazu gehören vor allem Gewährleistung der 
Gesetzlichkeit, Schutz der staatlichen und gesellschaft
lichen Ordnung, des sozialistischen Eigentums, der Rechte 
und gesetzlich geschützten Interessen der Bürger und der 
staatlichen Organisationen sowie Gesetzeserläuterung un
ter der Bevölkerung.

Es gibt viele Organisationsformen des Zusammenwir
kens. Die Mitglieder der Ständigen Kommissionen der 
örtlichen Sowjets für die sozialistische Gesetzlichkeit prü
fen z. B. gemeinsam mit den Mitarbeitern des Gerichts 
und der Staatsanwaltschaft die Einhaltung der Gesetzlich
keit bei der Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden 
der Werktätigen in Verwaltungsorganen, Betrieben, Ein
richtungen und Organisationen. Die Rayon- und Stadt
staatsanwälte sowie die Vorsitzenden der Rayon (Stadt-)- 
Volksgerichte treten in Tagungen der Rayon- und Stadt
sowjets oder in Sitzungen deren Exekutivkomitees auf, 
berichten über den Stand der Gesetzlichkeit im Rayon 
oder der Stadt und unterbreiten Vorschläge zur Beseiti
gung festgestellter Mängel. Die Sowjets und die Exekutiv
komitees nutzen die Erfahrungen und das Wissen von 
Richtern und Staatsanwälten für die Organisation der 
Rechtspropaganda und bei der Leitung der Arbeit der 
Kameradschaftsgerichte und der freiwilligen Volksabtei
lungen zum Schutze der öffentlichen Ordnung.

Große Hilfe erfahren die Sowjets schließlich auch durch 
die Proteste und Eingaben des Staatsanwalts gegen un
rechtmäßige Beschlüsse der Verwaltungsorgane sowie durch 
die Kritikbeschlüsse der Gerichte.


